
Staatsrecht I

Ipsen / Kaufhold / Wischmeyer

33. Auflage 2021
ISBN 978-3-8006-6550-1
Vahlen

schnell und portofrei erhältlich bei 
beck-shop.de

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de steht für Kompetenz aus Tradition.
Sie gründet auf über 250 Jahre juristische Fachbuch-Erfahrung durch die Verlage
C.H.BECK und Franz Vahlen.
beck-shop.de hält Fachinformationen in allen gängigen Medienformaten bereit:
über 12 Millionen Bücher, eBooks, Loseblattwerke, Zeitschriften, DVDs, Online-
Datenbanken und Seminare. Besonders geschätzt wird beck-shop.de für sein
umfassendes Spezialsortiment im Bereich Recht, Steuern und Wirtschaft mit rund
700.000 lieferbaren Fachbuchtiteln.

https://www.beck-shop.de/staatsrecht-i/product/32317688?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_32317688&campaign=pdf/32317688
https://www.beck-shop.de/?utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_32317688&campaign=pdf/32317688


Ipsen · Kaufhold · Wischmeyer | Staatsrecht I – Staatsorganisationsrecht





Staatsrecht I
Staatsorganisationsrecht

Von

Dr. Jörn Ipsen
Professor an der Universität Osnabrück

Präsident des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs a. D.

Dr. Ann-Katrin Kaufhold
Professorin an der Ludwig-Maximilians-Universität München

Dr. Thomas Wischmeyer
Professor an der Universität Bielefeld

33., überarbeitete Auflage 2021

Verlag Franz Vahlen



Zitiervorschlag: Ipsen/Kaufhold/Wischmeyer StaatsR I Rn.

www.vahlen.de

ISBN Print 978 3 8006 6550 1
ISBN E-Book 978 3 8006 6551 8

© 2021 Verlag Franz Vahlen GmbH
Wilhelmstraße 9, 80801 München
Druck: Druckerei C. H. Beck
(Adresse wie Verlag)

Satz: Jung Crossmedia Publishing GmbH
Gewerbestraße 17, 35633 Lahnau
Umschlaggestaltung: Martina Busch Grafikdesign, Homburg Saar

Gedruckt auf säurefreiem, alterungsbeständigem Papier
(hergestellt aus chlorfrei gebleichtem Zellstoff )



V

Vorwort zur Neuauflage

Das »Staatsrecht« von Jörn Ipsen ist ein Lehrbuch-Klassiker. Seit der ersten Auflage im
Jahr 1986 hat die anschauliche, klare und deshalb so eingängige Darstellung vielen Stu-
dierenden den Zugang zum Staatsrecht eröffnet. Wir freuen uns sehr und danken Jörn
Ipsen ganz herzlich, dass er uns sein Lehrbuch anvertraut hat und wir es weiterführen
dürfen.

Dieses ist die erste Auflage, die wir verantworten. Wie auch in der Vergangenheit
wurden alle Gesetzesänderungen, die wesentlichen neuen Entscheidungen der Ver-
fassungsgerichte und zwischenzeitlich erschienene rechtswissenschaftliche Literatur
eingearbeitet sowie aktuelle verfassungsrechtliche Diskussionen verortet und auf-
bereitet. Diese Aktualisierungen haben es erforderlich gemacht, die Randnummern
neu zu vergeben.

Die Neuauflage ist das Ergebnis gemeinschaftlicher Arbeit. Wir danken unseren Mit-
arbeiterinnen undMitarbeitern in München und Bielefeld herzlich für die kompetente,
engagierte und umsichtige Unterstützung. Besonderer Dank gebührt Jil Marie Hin-
richs, Carina Stier und Christian Wilhelm (München) sowie Anna Berry, Michael Stre-
cker und Kim-Christin Ziegler (Bielefeld).

Über Hinweise und Kritik unserer Leserinnen und Leser freuen wir uns. Sie erreichen
uns unter:

Prof.Dr. Ann-Katrin Kaufhold, Lehrstuhl für Staats- und Verwaltungsrecht, Ludwig-
Maximilians-Universität München, Prof.-Huber-Platz 2, 80539 München,
ann-katrin.kaufhold@jura.uni-muenchen.de

Prof.Dr. Thomas Wischmeyer, Lehrstuhl für Öffentliches Recht und Recht der Digi-
talisierung, Universität Bielefeld, Universitätsstr. 25, 33615 Bielefeld,
thomas.wischmeyer@jura.uni-bielefeld.de

München und Bielefeld, August 2021 Ann-Katrin Kaufhold
Thomas Wischmeyer





VII

Vorwort zur 32. Auflage

Die freundliche Aufnahme auch der 31.Auflage des Lehrbuchs hat eine Neuauflage
wiederum binnen Jahresfrist erforderlich gemacht. In ihr sind die neueren Entschei-
dungen des BVerfG ebenso berücksichtigt wie Gesetzesänderungen und in der Zwi-
schenzeit erschienene Literatur zum Staatsrecht. Der für Studierende nicht leicht
zugängliche Stoff des Staatsorganisationsrechts wird nicht ausschließlich abstrakt dar-
gestellt, sondern durch Fallbeispiele illustriert. Sie lassen anschaulich werden, welche
Rolle dem Staatsrecht in der heutigen Rechtspraxis zukommt. Bewusst wurde hierbei
ein Höchstmaß an Aktualität angestrebt, sodass der Leser auch auf »Fälle« stößt, die
noch nicht Gegenstand von Entscheidungen des BVerfG gewesen sind. Dies möge als
Zeichen dafür verstanden werden, dass das Staatsrecht ein in stetemWandel begriffenes
Rechtsgebiet ist.

Naturgemäß spielt die Judikatur des BVerfG im Staatsrecht eine ausschlaggebende
Rolle, denn das Grundgesetz gilt so, wie es die Verfassungsgerichtsbarkeit auslegt. Die
wichtigsten Entscheidungen sind deshalb den einzelnen Kapiteln in Gestalt einer
Rechtsprechungsübersicht angefügt. Ihre Lektüre ist für das Studium des Staatsrechts
unentbehrlich, was kritische Distanz zu einzelnen Judikaten nicht ausschließt. Die
Literaturübersichten am Ende der einzelnen Kapitel sollen eine rasche Orientierung
ermöglichen. Bei der Auswahl wurden neben den grundlegenden Arbeiten vor allem
Publikationen berücksichtigt, die eine didaktische Zielsetzung aufweisen.

Angesichts der Beschränkung, die für den Umfang eines Lehrbuchs geboten ist, das
nicht nur durchgelesen, sondern durchgearbeitet werden will, sind die staatstheoreti-
schen Passagen knapp ausgefallen. Diese Zurückhaltung sollte als Verweisung auf die
Lehrbücher verstanden werden, die der theoretischen Dimension der Verfassung und
ihrer tragenden Grundsätze breiteren Raum geben und insoweit keiner Ergänzung
bedürfen.

Das vorliegende Lehrbuch wird durch Kontrollfragen und Antworten ergänzt, die der
Wiederholung und Vertiefung des Stoffes dienen und im Internet abgerufen werden
können. An gleicher Stelle finden sich auch Hinweise auf neuere Publikationen des
Autors. Anregungen und Kritik werden an die E-Mail-Adresse: Joern.Ipsen@uni-
osnabrueck.de erbeten.

Dank gilt meiner langjährigen wissenschaftlichen Mitarbeiterin Dr. Georgia Marfels
und meiner Sekretärin Susanne Küpper, die mich bei den Neuauflagen des Buches stets
hilfreich unterstützt haben.

Dies ist die letzte Auflage, die unter meiner alleinigen Autorschaft erscheint. Mit der
folgenden Auflage wird Frau Professorin Dr. Ann-Kathrin Kaufhold (Universität
München) die Neubearbeitung des Lehrbuchs übernehmen.

Osnabrück, im 6.2020 Jörn Ipsen
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